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Stadt Gladbeck Gladbeck, 21.10.2022 

 Vorlage Nr. 22/0435 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Stadtkämmerer 

Bunte 

Vorberatung/Empfehlung 07.11.2022 8 

Rat Bürgermeisterin 

Weist 

Entscheidung 10.11.2022  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zur 

Zustimmung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 

GO NRW im Haushaltsjahr 2022 

hier: Überplanmäßige investive Auszahlung bei der Buchungsstelle 

060401/3525.091202 - Dachsanierung KiTa Frochtwinkel 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

"Im Haushalt 2022 sind für die Dachsanierung des Kindergartens Frochtwinkel 125.000 € 

durch Kostenschätzung veranschlagt. Das Submissionsergebnis für die Dachsanierung be-

trägt ca. 150.000 €. Weitere Mittel werden in Höhe von 5.000 € für die Gerüstgestellung 

benötigt. Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 30.000 €.  

 

Dem Auftragnehmer muss eine Vorlaufzeit von 3-4 Wochen zur Disposition und Material-

bestellung zugestanden werden. 

 

Die Abdichtungsarbeiten sind nur bei trockener Witterung und Temperaturen >5°C aus-

führbar. Daher soll die Ausführung der Arbeiten kurzfristig bis zum 14.10.2022 erfolgen. 
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Da die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichend sind, wurde die Bindefrist, bis zur 

Bereitstellung der zusätzlich benötigten Mittel, bis zum 07.10.2022 verlängert. Diese Binde-

frist kann nicht mehr verlängert werden. Sollte diese Frist verstreichen, muss die Ausschrei-

bung aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung in 2023 würde mit Sicherheit ein wirt-

schaftlich nachteiligeres Ergebnis bringen. 

 

Mit der Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses / Rates kann da-

her nicht bis zur nächsten Sitzung am 07.11.2022 bzw. 10.11.2022 gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 30.000  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

x keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

 

Die am 06.10.2022 von Herrn Ersten Beigeordneten Weichelt und Ratsherrn Musiol ge-

troffene Dringlichkeitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

"Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung einer außer-

planmäßigen investiven Auszahlung in Höhe von 30.000 Euro bei der Buchungsstelle 

060401/3525.091202 wird zugestimmt. 

 

Zur Deckung werden 30.000 Euro aus der Buchungsstelle 060401/3522.091202 (KTE Berli-

ner Straße, Auszahlungen für Baumaßnahmen) eingesetzt. Die dort veranschlagten Haus-

haltsmittel werden nicht in voller Höhe benötigt." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


